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Betreff: 

 

Gewährung eines Investitionskostenzuschusses für das Ev. 

Waldheim "Spatzennest" für zwei neue Waldhütten 

  

Bezug:     

 

Anlagen:  

  

 

 

Beschlussantrag: 

 

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Tübingen erhält für das Ev. Waldheim „Spatzennest“ zur 

Deckung der Kosten des Ersatzbaus von zwei Waldhütten und des Abbruchs von drei abgängigen 

Waldhütten einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 13.496,55 € 

 

Finanzielle Auswirkungen 

 

Finanzielle Auswirkungen - Investitionsprogramm 

Lfd.  
Nr. 

Einzahlungs- und  
Auszahlungsarten 

Plan 2020 Gesamtkosten 

7.362004.1901.01 
Evang. Waldheim "Spatzennest" 

EUR 

11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -50.000 -50.000 

13 Summe Auszahlungen -50.000 -50.000 

14 Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000 -50.000 

16 Gesamtkosten der Maßnahme -50.000 -50.000 

 

Im Haushalt 2020 wurden auf PSP-Element 7.362004.1901.01 „Evang. Waldheim Spatzennest“ zu 

diesem Zweck 50.000 Euro eingestellt. Der beantragte Zuschuss kann hieraus finanziert werden. 
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Begründung: 

 

1. Anlass / Problemstellung 

 

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Tübingen hat bei der Stadt für das Ev. Waldheim 

„Spatzennest“ einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 13.496,55 € beantragt, zur 

Deckung der Kosten des Ersatzbaus von zwei Waldhütten und des Abbruchs von drei ab-

gängigen Waldhütten. 

 

2. Sachstand 

 

Das Ev. Waldheim Spatzennest nutzt für die Ferienfreizeit mit den Gruppen Holzhütten. Da-

von waren schon seit Längerem drei Hütten abgängig und der Bedarf von zwei neuen Hüt-

ten als dringlich benannt. 

 

Zum Haushalt 2020 hat die Trägerin einen Antrag an die Stadt gestellt, mit der Bitte, die 

Abbruch- und Baukosten anteilig (ein Drittel der Gesamtkosten) zu bezuschussen. Die er-

rechneten Kosten beliefen sich im Antrag vom 30.07.2019 auf 161.000 Euro. Daher wurde 

ein Zuschuss von 50.000 Euro beantragt. 

 

Die Verwaltung unterstützte dieses Vorhaben. Im Finanzhaushalt 2020 wurden 50.000 Euro 

dafür eingestellt. Die Maßnahme wurde nach der Baugenehmigung in diesem Jahr umge-

setzt. Die Gesamtkosten liegen weit unter der im Vorfeld errechneten Summe, sie betragen 

40.489,66 Euro. Die von der Trägerin nun beantragten Bezuschussung von 13.496,55 Euro 

beträgt ein Drittel der Gesamtkosten. Dies entspricht analog der städtischen Bezuschussung 

der laufenden Waldheimarbeit mit ca. ein Drittel der Personalkosten. 

 

3. Vorschlag der Verwaltung 

 

Der Ev. Gesamtkirchengemeinde Tübingen wird der beantragte Investitionskostenzuschuss 

für die durchgeführte Maßnahme des Ersatzbaus von zwei Waldhütten und des Abbruchs 

von drei abgängigen Waldhütten gewährt. 

 

4. Lösungsvarianten 

 

Der beantragte Investitionskostenzuschuss wird nicht gewährt. 

 

5. Klimarelevanz 

 

keine 

 

6. Ergänzende Informationen 

 

keine 
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